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(57) Zusammenfassung: 1. Beschattungsvorrichtung für 
eine Seitenscheibe eines Kraftfahrzeugs
2.1 Eine derartige Beschattungsvorrichtung mit einer flexib-
len Beschattungsbahn, die auf einer stationär drehbar gela-
gerten Wickelwelle auf- und abwickelbar gehalten ist und an 
einem von der Wickelwelle abliegenden Stirnendbereich mit 
einem formstabilen Auszugprofil verbunden ist, sowie mit 
einem Seilantriebsystem zur Verlagerung des Auszugprofils 
zwischen einer Ruhestellung und einer Beschattungsstel-
lung ist bekannt.
2.2 Erfindungsgemäß ist das Auszugprofil durch wenigstens 
zwei ein- oder mehrteilige Hebelarme gestützt, die zwischen 
einer abgesenkten Ausgangslage und einer aufgestellten 
Endlage schwenkbeweglich gelagert sind, wobei jeder 
Hebelarm mittels jeweils eines Mitnehmers des Seilantrieb-
systems zwangsgesteuert ist, der jeweils längs einer Linear-
führung des Seilantriebsystems derart geführt ist, dass eine 
Verlagerung des Mitnehmers längs der Linearführung zu 
einer Verschwenkung des zugeordneten Hebelarms führt.
2.3 Einsatz bei Personenkraftwagen. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beschattungsvor-
richtung für eine Seitenscheibe eines Kraftfahrzeugs 
mit einer flexiblen Beschattungsbahn, die auf einer 
stationär drehbar gelagerten Wickelwelle auf- und 
abwickelbar gehalten ist und an einem von der 
Wickelwelle abliegenden Stirnendbereich mit einem 
formstabilen Auszugprofil verbunden ist, sowie mit 
einem Seilantriebsystem zur Verlagerung des Aus-
zugprofils zwischen einer Ruhestellung, in der die 
Beschattungsbahn auf die Wickelwelle aufgewickelt 
ist, und einer Beschattungsstellung, in der die 
Beschattungsbahn von der Wickelwelle abgewickelt 
ist.

[0002] Eine derartige Beschattungsvorrichtung ist 
aus der DE 10 2019 218 122 A1 bekannt. Eine fle-
xible Beschattungsbahn ist auf einer Wickelwelle 
auf- und abwickelbar gehalten, die unterhalb einer 
Seitenscheibe eines Kraftfahrzeugs angeordnet ist. 
Die Beschattungsbahn weist an ihrem in Auszugrich-
tung vorderen Stirnendbereich ein formstabiles Aus-
zugprofil auf, das in gegenüberliegenden Führungs-
schienen verschiebbar gelagert ist, die an etwa 
vertikal verlaufenden Scheibenrahmen der Seiten-
scheibe fahrzeugfest vorgesehen sind. Das Auszug-
profil ist an seinen gegenüberliegenden Stirnenden 
mit jeweils einem Gleiter versehen, die in den Füh-
rungsschienen verschiebbar gelagert sind. Zur Verla-
gerung des Auszugprofils zwischen einer Ruhestel-
lung, in der die Beschattungsbahn auf die 
Wickelwelle aufgewickelt ist, und einer Beschat-
tungsstellung, in der die Seitenscheibe überdeckt 
ist, ist ein Seilantriebsystem vorgesehen, das an 
den Gleitern des Auszugprofils angreift und so im 
Wesentlichen eine Parallelverlagerung des Auszug-
profils zwischen der Ruhestellung und der Beschat-
tungsstellung bewirkt. Die gegenüberliegenden Füh-
rungsschienen können unterschiedliche Längen 
aufweisen, um eine asymmetrisch gestaltete 
Beschattungsbahn auf- oder abwickeln zu können. 
Die asymmetrisch gestaltete Beschattungsbahn ist 
auf einer konisch gestalteten Wickelwelle auf- und 
abwickelbar gehalten.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Beschat-
tungsvorrichtung der eingangs genannten Art zu 
schaffen, die eine Beschattung von individuell gestal-
teten Seitenscheiben von Kraftfahrzeugen ermög-
licht.

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das 
Auszugprofil durch wenigstens zwei ein- oder mehr-
teilige Hebelarme gestützt ist, die zwischen einer 
abgesenkten Ausgangslage und einer aufgestellten 
Endlage schwenkbeweglich gelagert sind, wobei 
jeder Hebelarm mittels jeweils eines Mitnehmers 
des Seilantriebsystems zwangsgesteuert ist, der 
jeweils längs einer Linearführung des Seilantriebsys-

tems derart geführt ist, dass eine Verlagerung des 
Mitnehmers längs der Linearführung zu einer Ver-
schwenkung des zugeordneten Hebelarms führt. 
Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht eine 
Beschattung einer Seitenscheibe auch ohne seitliche 
Führungsspuren an entsprechenden Scheibenrah-
men, so dass die designerische Gestaltung der Sei-
tenscheibe nicht an seitliche Führungsschienen oder 
andere Führungsspuren eines Scheibenrahmens 
gebunden ist. Das Seilantriebsystem ermöglicht 
einen geräuscharmen Antrieb der Hebelarme und 
damit eine geräuscharme Verlagerung der Beschat-
tungsbahn zwischen der Ruhestellung und der 
Beschattungsstellung. Die erfindungsgemäße 
Lösung eignet sich in besonders vorteilhafter Weise 
für Seitenscheiben von Personenkraftwagen. In glei-
cher Weise ist die erfindungsgemäße Lösung aber 
auch für andere Arten von Kraftfahrzeugen zu Land, 
zu Wasser oder in der Luft einsetzbar.

[0005] In Ausgestaltung der Erfindung sind die 
Hebelarme derart gestaltet oder gesteuert, dass 
sich für das Auszugprofil in der Ruhestellung eine 
zumindest weitgehend parallele Ausrichtung relativ 
zu einer Drehachse der Wickelwelle und in der 
Beschattungsstellung eine zur Drehachse der 
Wickelwelle geneigte Ausrichtung des Auszugprofils 
ergibt. Diese Ausgestaltung ist vorzugsweise kombi-
niert mit einer konisch gestalteten Wickelwelle. Die 
Hebelarme können unterschiedliche Längen aufwei-
sen, um die Funktion der Ausgestaltung zu erzielen. 
Alternativ können die Hebelarme selbst gleich lang 
gestaltet sein, aber unterschiedliche Schwenkberei-
che aufweisen. Es ist auch möglich, für die Hebe-
larme obere und/oder untere Anlenkpunkte mit unter-
schiedlichen Abständen zum Auszugprofil 
vorzusehen. Schließlich ist es möglich, die Hebe-
larme über geeignete Über- oder Untersetzungen 
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten so zu 
steuern, dass die nicht parallele Verlagerung des 
Auszugprofils zwischen der Ruhestellung und der 
Beschattungsstellung erfolgt.

[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
jeder Hebelarm um jeweils eine stationäre Dreh-
achse drehbar gelagert, und jedem Hebelarm ist ein 
mechanisches Zwangssteuerglied zugeordnet, das 
drehschlüssig mit dem Hebelarm verbunden und 
mit dem jeweiligen Mitnehmer gekoppelt ist. Damit 
sind entsprechende untere Drehpunkte der Hebe-
larme stationär vorgesehen. Entsprechend obere 
Anlenkpunkte der Hebelarme am Auszugprofil kön-
nen am Auszugprofil entweder mittels eines reinen 
Drehgelenks oder mittels eines Drehschubgelenks 
gelagert sein.

[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
die Linearführung stationär angeordnet und parallel 
zu der Drehachse der Wickelwelle erstreckt. Vor-
zugsweise ist die Linearführung unterhalb der 
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Wickelwelle an einem entsprechenden Seitenkaros-
serieteil des Kraftfahrzeugs, insbesondere einer Sei-
tentür, befestigt. Die Linearführung kann ein- oder 
mehrteilig ausgeführt sein. Bei mehrteiliger Ausfüh-
rung können die entsprechenden Linearführungsab-
schnitte fluchtend zueinander oder in Fahrzeughoch-
richtung versetzt zueinander ausgerichtet sein. In 
allen Fällen sind die Führungsabschnitte einer mehr-
teiligen Linearführung jeweils parallel zur Drehachse 
der Wickelwelle ausgerichtet.

[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
weist das Seilantriebsystem für jeden Mitnehmer 
jeweils eine Seilzuganordnung auf, die an dem Mit-
nehmer angreift und zumindest abschnittsweise 
längs der Linearführung erstreckt ist. Die Seilzugan-
ordnung weist ein Zugseil auf, das über Umlenkrollen 
umgelenkt sein kann.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
weist das Seilantriebsystem für jede Seilzuganord-
nung jeweils wenigstens eine Seiltrommel auf, auf 
der ein Zugseil der Seilzuganordnung auf- und abwi-
ckelbar gehalten ist. Die Seiltrommeln können glei-
che oder unterschiedliche Durchmesser aufweisen.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
den Seiltrommeln wenigstens ein Elektromotor zum 
Antreiben der Seiltrommeln zugeordnet. Vorzugs-
weise sind die Seiltrommeln koaxial zueinander 
drehbar gelagert und eine Abtriebswelle des Elektro-
motors ist ebenfalls koaxial zu entsprechenden 
Drehachsen der Seiltrommeln ausgerichtet. Vor-
zugsweise ist ein gemeinsamer Elektromotor für 
den gleichzeitigen Antrieb aller Seiltrommeln vorge-
sehen. Dem Elektromotor ist in grundsätzlich 
bekannter Weise ein Getriebe vorgeschaltet, das 
die Antriebsumdrehungen des Elektromotors auf die 
gewünschten Drehzahlen für die Seiltrommeln redu-
ziert.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
als Zwangssteuerglied ein Drehschubgelenk vorge-
sehen. Das Drehschubgelenk koppelt den jeweiligen 
Mitnehmer und den jeweiligen Hebelarm miteinan-
der, wobei das Drehschubgelenk vorzugsweise im 
Bereich des unteren Gelenkpunkts des jeweiligen 
Hebelarms angreift und drehfest mit dem Hebelarm 
verbunden ist. Das Drehschubgelenk ermöglicht zum 
einen eine Drehbewegung und zum anderen einen 
Längenausgleich, der bei einem Verfahren des Mit-
nehmers entlang der Linearführung notwendig ist. 
Das Zwangssteuerglied ermöglicht somit zwei Frei-
heitsgrade, zum einen einen Längenausgleich bei 
einem Verfahren des Mitnehmers relativ zur stationä-
ren unteren Drehachse des Hebelarms und zum 
anderen eine Schwenkbeweglichkeit des Zwangs-
steuerglieds relativ zum Mitnehmer, da sich die Win-
kelausrichtung des Zwangssteuerglieds relativ zum 

Mitnehmer bei einem Verfahren des Mitnehmers 
längs der Linearführung zwangsläufig verändert.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
die Wickelwelle in Aufwickelrichtung permanent 
durch eine Wickelfeder drehmomentbeaufschlagt. 
Dadurch wirkt auf die Beschattungsbahn permanent 
eine Zugkraft in Aufwickelrichtung. Dies führt 
zwangsläufig auch zu einer entsprechenden Zugbe-
lastung in Aufwickelrichtung auf das mit der Beschat-
tungsbahn verbundene Auszugprofil.

[0013] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der 
nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung, die anhand der Zeich-
nungen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt schematisch eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Beschat-
tungsvorrichtung,

Fig. 2 und Fig. 3 schematisch eine weitere Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen 
Beschattungsvorrichtung in einer Beschat-
tungsstellung (Fig. 2) und einer Ruhestellung 
(Fig. 3) und

Fig. 4 bis Fig. 7 schematisch eine weitere Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen 
Beschattungsvorrichtung in unterschiedlichen 
Funktionsstellungen eines Auszugprofils und 
einer Beschattungsbahn der Beschattungsvor-
richtung.

[0014] Eine Beschattungsvorrichtung 1 nach Fig. 1, 
eine Beschattungsvorrichtung 1a nach den Fig. 2 
und Fig. 3 sowie eine Beschattungsvorrichtung 1b 
nach den Fig. 4 bis Fig. 7 sind jeweils zur Beschat-
tung einer Seitenscheibe eines Personenkraftwa-
gens vorgesehen. Dabei ist die Seitenscheibe Teil 
einer fondseitigen Seitentür des Personenkraftwa-
gens. Jede Beschattungsvorrichtung 1, 1a, 1b weist 
eine flexible Beschattungsbahn 2, 2a, 2b auf, die auf 
einer Wickelwelle 23, 23a, 23b auf- und abwickelbar 
gehalten ist. Jede Wickelwelle 23, 23a, 23b ist unter-
halb einer Türbrüstung der Seitentür des Personen-
kraftwagens fahrzeugseitig und damit stationär dreh-
bar gelagert um eine Drehachse D. Jeder 
Wickelwelle 23, 23a, 23b ist zudem eine in einem 
Wickelrohr der Wickelwelle 23, 23a, 23b integrierte 
Wickelfeder 4, 4a, 4b zugeordnet, die auf die Wickel-
welle 23, 23a, 23b permanent ein Drehmoment in 
Aufwickelrichtung der Beschattungsbahn 2, 2a, 2b 
ausübt. Jede Beschattungsbahn 2, 2a, 2b ist zudem 
an ihrem in Auszugrichtung vorderen Stirnendbe-
reich, d.h. an einem zu der Wickelwelle 23, 23a, 
23b abliegenden Stirnendbereich, mit einem form-
stabilen Auszugprofil 3, 3a, 3b verbunden, das sich 
über einen Großteil der Breite der jeweiligen 
Beschattungsbahn 2, 2a, 2b erstreckt. Anhand der 
Fig. 1 bis Fig. 7 ist erkennbar, dass das Auszugprofil 
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3, 3a, 3b in einer Beschattungsstellung der Beschat-
tungsbahn 2, 2a, 2b gegenüber der Drehachse D der 
jeweiligen Wickelwelle 23, 23a, 23b geneigt ausge-
richtet ist. In dieser Beschattungsstellung ist die 
jeweilige Beschattungsbahn 2, 2a, 2b in einer 
Ebene aufgespannt, die sich im Wesentlichen in 
Fahrzeughochrichtung sowie in Fahrzeuglängsrich-
tung erstreckt.

[0015] Die verschiedenen Ausführungsformen einer 
Beschattungsvorrichtung 1, 1a, 1b, wie sie anhand 
der Fig. 1 bis Fig. 7 dargestellt sind, unterscheiden 
sich in der Art und Weise, wie das jeweilige Auszug-
profil 3, 3a, 3b zwischen der Ruhestellung, in der die 
Beschattungsbahn 2, 2a, 2b auf die Wickelwelle 23, 
23a, 23b aufgewickelt ist, und der Beschattungsstel-
lung, in der die jeweilige Beschattungsbahn 2, 2a, 2b 
von der Wickelwelle 23, 23a, 23b abgezogen und 
nach oben flächig aufgespannt ist, durch jeweils 
zwei Hebelarme 5, 6; 5a, 6a; 5b, 6b und ein Seilant-
riebsystem verlagert wird. Nachfolgend wird auf die 
Unterschiede dieser Beschattungsvorrichtungen 1, 
1a, 1b unter Berücksichtigung der Darstellungen 
gemäß den Fig. 1 bis Fig. 7 näher eingegangen.

[0016] Die Beschattungsvorrichtung 1 nach Fig. 1 
weist zwei jeweils einteilige Hebelarme 5, 6 auf, die 
als geradlinige Profile ausgeführt sind. Der in Fig. 1 
linke Hebelarm 5 ist an seinem unteren Stirnende um 
einen Gelenkpunkt drehbeweglich an einem statio-
nären Lager 7 gelagert, das unterhalb der Wickel-
welle 23 angeordnet ist. Eine entsprechende 
Schwenkachse im Bereich des unteren Drehlagers 
7 für den Hebelarm 5 ist orthogonal zur Zeichnungs-
ebene ausgerichtet. Auch der gegenüberliegende 
Hebelarm 6, der kürzer gestaltet ist als der Hebelarm 
5, ist als geradliniges Längsprofil ausgeführt und an 
seinem unteren Stirnendbereich um einen Gelenk-
punkt drehbeweglich an einem weiteren stationären 
Drehlager 8 gelagert. Auch hier ist eine Schwenk-
achse des Gelenkpunkts orthogonal zur Zeichnungs-
ebene ausgerichtet. Die beiden unteren Gelenk-
punkte der Hebelarme 5, 6 im Bereich der 
stationären Drehlager 7 und 8 sind auf gleicher 
Höhe und damit in gleichem Abstand unterhalb der 
Wickelwelle 23 angeordnet. Der Hebelarm 5 ist mit 
seinem oberen Stirnendbereich gelenkig abgestützt 
an einem Schlitten 9, der längs einer Führungsspur 
11 an dem Auszugprofil 3 längsverschiebbar geführt 
ist. In gleicher Weise ist der Hebelarm 6 an seinem 
oberen Stirnendbereich mittels eines ebenfalls als 
Drehlager ausgeführten Gelenkpunkts mit einem 
weiteren Schlitten 10 gekoppelt, der ebenfalls ent-
lang der als Linearführung ausgeführten Führungs-
spur 11 verschiebbar gelagert ist.

[0017] Sowohl der Hebelarm 5 als auch der Hebel-
arm 6 sind jeweils drehfest mit einem Zwangssteuer-
glied 20 gekoppelt, das als Drehschubgelenk ausge-
führt ist und jeweils mit einem Mitnehmer 13, 14 

drehbeweglich gekoppelt ist. Eine starre Verbindung 
S sichert die drehfeste Kopplung zwischen dem 
Hebelarm 5, 6 und dem jeweiligen Zwangssteuer-
glied 20. Die beiden Mitnehmer 13 und 14 sind in 
einer gemeinsamen Linearführung L linearbeweglich 
verfahrbar. Die Linearführung L ist geradlinig ausge-
führt und parallel unterhalb der Wickelwelle 23 sta-
tionär an der Seitentür angeordnet. Die Linearfüh-
rung L erstreckt sich damit parallel zur Drehachse 
D. Zur Verlagerung der beiden Mitnehmer 13, 14 in 
der Linearführung L ist ein Seilantriebsystem 12 vor-
gesehen, das eine erste Seilzuganordnung 16 zur 
Verlagerung des in Fig. 1 linken Mitnehmers 13 und 
eine zweite Seilzuganordnung 15 zur Verlagerung 
des in Fig. 1 rechten Mitnehmers 14 in der Linear-
führung L aufweist. Jede Seilzuganordnung 15, 16 
ist als umlaufender Seilzug ausgeführt, der fest mit 
dem jeweiligen Mitnehmer 13, 14 verbunden und 
jeweils stirnendseitig an jeweils einer Stirnseite der 
Linearführung L über eine Umlenkrolle um 180° 
umgelenkt ist. Zudem sind etwa mittig unterhalb der 
Linearführung L für jede Seilzuganordnung 15, 16 
jeweils zwei weitere Umlenkrollen vorgesehen, die 
die jeweilige Seilzuganordnung 15, 16 um 90° nach 
unten zu jeweils einer Seiltrommel 17, 18 umlenken. 
Durch entsprechende Drehung der Seiltrommeln 17, 
18 wird zwangsläufig der jeweilige Mitnehmer 13, 14 
in die eine oder die andere Richtung längs der 
Linearführung L verschoben, abhängig von der Dreh-
richtung der jeweiligen Seiltrommel 17, 18. Die bei-
den Seiltrommeln 17, 18 sind koaxial zueinander auf 
einer gemeinsamen Drehachse drehschlüssig ange-
ordnet und durch einen mit einem vorgesetzten 
Getriebe versehenen elektrischen Antriebsmotor 19 
angetrieben.

[0018] Das Seilantriebsystem 12 ist derart ausge-
führt, dass die Mitnehmer 13, 14 durch die beiden 
Seilzuganordnungen 15, 16 immer gegensinnig zuei-
nander entlang der Linearführung L verschoben wer-
den. Wenn somit ausgehend von der Beschattungs-
stellung gemäß Fig. 1 die beiden Mitnehmer 13, 14 
gegensinnig zueinander entlang der Linearführung L 
nach außen verschoben werden, verkürzen sich die 
Drehschubgelenke der Zwangssteuerglieder 20 
zwangsläufig und gleichzeitig werden die als 
Zwangssteuerglieder 20 ausgeführten Drehschub-
gelenke um die jeweilige Schwenkachse im Bereich 
der stationären Drehlager 7, 8 gegensinnig zueinan-
der verschwenkt. Hierdurch wird aufgrund der star-
ren Verbindung S mit dem jeweiligen Hebelarm 5, 6 
eine gegensinnige Verschwenkung der beiden Hebe-
larme 5, 6 nach innen erzeugt. Anhand der Fig. 1 ist 
erkennbar, dass die der Seilzuganordnung 15 zuge-
ordnete rechte Seiltrommel 18 einen geringeren 
Durchmesser aufweist als die der Seilzuganordnung 
16 zugeordnete linke Seiltrommel 17. Dadurch erge-
ben sich zwangsläufig bei gleicher Umdrehung der 
Seiltrommeln 17, 18 unterschiedliche Verfahrwege 
für die beiden Mitnehmer 13, 14, so dass sich beim 
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Einschwenken der Hebelarme 5 nach innen das Aus-
zugprofil 3 allmählich parallel zur Drehachse D der 
Wickelwelle 23 ausrichtet. Bis die Beschattungsbahn 
2 ihre aufgewickelte Ruhestellung erreicht hat, ist 
das Auszugprofil 3 zumindest weitgehend exakt 
parallel zur Drehachse D ausgerichtet.

[0019] Die Beschattungsvorrichtung 1a nach den 
Fig. 2 und Fig. 3 entspricht im Wesentlichen der 
Beschattungsvorrichtung 1, wie sie anhand der 
Fig. 1 beschrieben ist. Funktionsgleiche oder identi-
sche Teile oder Abschnitte der Beschattungsvorrich-
tung 1a sind demzufolge mit gleichen Bezugszei-
chen, größtenteils unter Hinzufügung des 
Buchstabens a, versehen. Zur Vermeidung von Wie-
derholungen im Hinblick auf die baugleichen Teile 
und Abschnitte der Beschattungsvorrichtung 1a im 
Vergleich zur Beschattungsvorrichtung 1 wird ergän-
zend auf die Offenbarung zur Beschattungsvorrich-
tung 1 verwiesen. Nachfolgend wird lediglich auf die 
Unterschiede der Beschattungsvorrichtung 1a einge-
gangen.

[0020] Wesentlicher Unterschied bei der Beschat-
tungsvorrichtung 1a ist es, dass die beiden Hebe-
larme 5a und 6a jeweils zweiteilig ausgeführt sind. 
Beide Hebelarme 5a und 6a sind im Bereich ihrer 
unteren Stirnenden analog der Ausführung nach 
Fig. 1 an stationären Drehlagern 7a drehbeweglich 
gelagert. Jeweils eine starre Verbindung S bewirkt 
die drehfeste Mitnahme mit den als Drehschubglie-
dern ausgeführten Zwangssteuergliedern 20a. 
Jeder Hebelarm 5a, 6a ist in zwei Hebelarmab-
schnitte unterteilt, die über jeweils ein Drehgelenk 
G3, G4 miteinander verbunden sind. Die oberen 
Hebelarmabschnitte der beiden Hebelarme 5a und 
6a sind an dem Auszugprofil 3a über jeweils ein rei-
nes Drehgelenk G1, G2 schwenkbeweglich gelagert. 
Die Drehachsen aller Drehgelenke G1 bis G4 sind 
parallel zu den Drehachsen der stationären Drehla-
ger 7a, 8a. Der obere Hebelarmabschnitt des Hebel-
arms 5a ist länger als der obere Hebelarmabschnitt 
des Hebelarms 6a.

[0021] Wie anhand der Fig. 3 erkennbar ist, falten 
sich die Hebelarmabschnitte jedes Hebelarms 5a, 
6a nach innen scherenartig zusammen, wenn das 
Auszugprofil 3a aus der Beschattungsstellung 
gemäß Fig. 2 in die Ruhestellung gemäß Fig. 3 über-
führt wird. Im Vergleich zwischen den beiden Darstel-
lungen nach den Fig. 2 und Fig. 3 ist auch erkennbar, 
dass sich die geneigte Ausrichtung des Auszugpro-
fils 3a in der Beschattungsstellung zu einer nahezu 
parallelen Ausrichtung des Auszugprofils 3a in der 
Ruhestellung - bezogen auf die Drehachse D der 
Wickelwelle 23a - ändert.

[0022] Die Beschattungsvorrichtung 1b nach den 
Fig. 4 bis Fig. 7 weist jeweils zwei Hebelarme 5b 
und 6b auf, die als geradlinige, formsteife Längspro-

file ausgeführt sind und an ihren oberen Stirnenden 
mittels jeweils eines Gelenkpunkts G5, G7 drehbe-
weglich an gegenüberliegenden Endbereichen des 
Auszugprofils 3b gelagert sind. An ihren unteren 
Stirnenden sind beide Hebelarme 5b, 6b über jeweils 
einen als Drehgelenk ausgeführten Gelenkpunkt G6, 
G8 drehbeweglich an jeweils einem Mitnehmer 13b, 
14b gehalten. Die beiden Mitnehmer 13b und 14b 
sind gleitbeweglich in jeweils einer Linearführung 
L1, L2 des Seilantriebsystems 12b verschiebbar gela-
gert. Dabei sind die Linearführungen L1 und L2 in 
Fahrzeughochrichtung versetzt zueinander positio-
niert. Beide Linearführungen L1, L2 sind parallel zur 
Drehachse D der Wickelwelle 23b ausgerichtet. 
Beide Linearführungen L1, L2 sind zudem stationär 
im Bereich der Innenseite der Seitentür gehalten. 

[0023] Die Hebelarme 5b und 6b weisen unter-
schiedliche Längen auf. Da zudem die in Fig. 4 
linke Linearführung L1 oberhalb der in Fig. 4 rechten 
Linearführung L2 positioniert ist, ergibt sich in voll 
ausgezogener und aufgespannter Ausrichtung der 
Beschattungsbahn 2b die in Fig. 4 gezeigte Schräg-
stellung des Auszugprofils 3b. Anhand der Fig. 7 ist 
erkennbar, dass in der Ruhestellung des Auszugpro-
fils 3b und der Beschattungsbahn 2b das Auszugpro-
fil 3b zwar ebenfalls noch relativ zur Drehachse D 
geneigt ist, allerdings in wesentlich geringerem 
Maße als die Neigung des Auszugprofils 3b in der 
Beschattungsstellung gemäß Fig. 4. Die beiden Mit-
nehmer 13b und 14b sind in gleicher Weise über 
jeweils eine Seilzuganordnung 16b und 15b längs 
der jeweiligen Linearführung L1, L2 verfahrbar. Die 
Ausgestaltung der Seilzuganordnungen 15b und 
16b mit entsprechenden Umlenkrollen und Seiltrom-
meln 17b, 18b entspricht funktional den Seilantrieb-
systemen 12 und 12a der Beschattungsvorrichtun-
gen 1 oder 1a, so dass zur Vermeidung von 
Wiederholungen zum einen auf die Fig. 4 bis Fig. 7 
und zum anderen auf die Offenbarung zu den 
Beschattungsvorrichtungen 1 und 1a verwiesen wird.

[0024] Wenn die Hebelarme 5b und 6b ausgehend 
von der zueinander parallelen Ausrichtung exakt in 
Fahrzeughochrichtung gemäß Fig. 4 die Mitnehmer 
13b und 14b gegensinnig zueinander jeweils nach 
außen verfahren werden (Fig. 5), dann ergibt sich 
aufgrund der gegensinnig geneigten Ausrichtung 
der Hebelarme 5b und 6b eine besonders stabile 
Abstützung des Auszugprofils 3b. Wenn die Mitneh-
mer 13b und 14b nun in entgegengesetzter Richtung 
gegensinnig zueinander nach innen, d.h. zur Mitte 
der Wickelwelle 3b hin, in den Linearführungen L1, 
L2 verfahren werden, dann wird das Auszugprofil 3b 
gemäß Fig. 6 allmählich nach unten bewegt, 
wodurch sich zwangsläufig die Beschattungsbahn 
2b aufgrund der Rückholkraft der Wickelfeder 4b 
auf die Wickelwelle 23b aufwickelt. Wenn die Mitneh-
mer 13b und 14b die zur Mitte gewandten Endberei-
che der Linearführungen L1, L2 erreicht haben, hat 
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auch das Auszugprofil 3b seine Ruhestellung 
erreicht (Fig. 7).

[0025] Wie auch bei den Seilantriebsystemen 12 
und 12a ergibt sich auch bei dem Seilantriebsystem 
12b eine jeweils synchrone Verlagerung der Mitneh-
mer 13b und 14b, gegebenenfalls mit unterschiedli-
chen Verlagerungsgeschwindigkeiten aufgrund der 
unterschiedlichen Wickeldurchmesser der Seiltrom-
meln 17b und 18b. Wenn das Seilantriebsystem 
12b durch den elektrischen Antriebsmotor 19b aus-
gehend von der Ruhestellung gemäß Fig. 7 in umge-
kehrter Drehrichtung angetrieben wird, dann verfah-
ren die Mitnehmer 13b und 14b zwangsläufig 
ausgehend von der mittigen Endstellung in Fig. 7 
wieder nach außen, wodurch ebenfalls zwangsläufig 
das Auszugprofil 3b wieder angehoben wird und in 
die anhand der Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellten Stellun-
gen überführt werden kann.
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Patentansprüche

1. Beschattungsvorrichtung (1, 1a, 1b) für eine 
Seitenscheibe eines Kraftfahrzeugs mit einer flexib-
len Beschattungsbahn (2, 2a, 2b), die auf einer sta-
tionär drehbar gelagerten Wickelwelle (23, 23a, 23b) 
auf- und abwickelbar gehalten ist und an einem von 
der Wickelwelle (23, 23a, 23b) abliegenden Stir-
nendbereich mit einem formstabilen Auszugprofil 
(3, 3a, 3b) verbunden ist, sowie mit einem Seilant-
riebsystem (12, 12a, 12b) zur Verlagerung des Aus-
zugprofils (3, 3a, 3b) zwischen einer Ruhestellung, 
in der die Beschattungsbahn (2, 2a, 2b) auf die 
Wickelwelle (23, 23a, 23b) aufgewickelt ist, und 
einer Beschattungsstellung, in der die Beschat-
tungsbahn (2, 2a, 2b) von der Wickelwelle (23, 
23a, 23b) abgewickelt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Auszugprofil (3, 3a, 3b) durch wenigs-
tens zwei ein- oder mehrteilige Hebelarme (5, 6; 5a, 
6a; 5b, 6b) gestützt ist, die zwischen einer abge-
senkten Ausgangslage und einer aufgestellten End-
lage schwenkbeweglich gelagert sind, wobei jeder 
Hebelarm (5, 6; 5a, 6a; 5b, 6b) mittels jeweils 
eines Mitnehmers (13, 14; 13a, 14a; 13b, 14b) des 
Seilantriebsystems (12, 12a, 12b) zwangsgesteuert 
ist, der jeweils längs einer Linearführung (L; LA; L1, 
L2) des Seilantriebsystems (12, 12a, 12b) derart 
geführt ist, dass eine Verlagerung des Mitnehmers 
(13, 14; 13a, 14a; 13b, 14b) längs der Linearführung 
(L, LA, L1, L2) zu einer Verschwenkung des zuge-
ordneten Hebelarms (5, 6; 5a, 6a; 5b, 6b) führt.

2. Beschattungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Hebelarme (5, 
6; 5a, 6a; 5b, 6b) derart gestaltet oder gesteuert 
sind, dass sich für das Auszugprofil (3, 3a, 3b) in 
der Ruhestellung eine zumindest weitgehend paral-
lele Ausrichtung relativ zu einer Drehachse (D) der 
Wickelwelle (23, 23a, 23b) und in der Beschattungs-
stellung eine zur Drehachse (D) der Wickelwelle (23, 
23a, 23b) geneigte Ausrichtung des Auszugprofils 
(3, 3a, 3b) ergibt.

3. Beschattungsvorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jeder 
Hebelarm (5, 6; 5a, 6a) um jeweils eine stationäre 
Drehachse drehbar gelagert ist, und dass jedem 
Hebelarm (5, 6; 5a, 6a) ein mechanisches Zwangs-
steuerglied (20, 20a) zugeordnet ist, das dreh-
schlüssig mit dem Hebelarm (5, 6; 5a, 6a) verbun-
den und mit dem jeweiligen Mitnehmer (13, 14; 13a, 
14a) gekoppelt ist.

4. Beschattungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Linearführung (L, LA, L1, L2) stationär 
angeordnet und parallel zu der Drehachse (D) der 
Wickelwelle (23, 23a, 23b) erstreckt ist.

5. Beschattungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Seilantriebsystem (12, 12a, 12b) für 
jeden Mitnehmer (13, 14; 13a, 14a; 13b, 14b) 
jeweils eine Seilzuganordnung (15, 16; 15a, 16a; 
15b, 16b) aufweist, die an dem Mitnehmer (13, 14; 
13a, 14a; 13b, 14b) angreift und zumindest 
abschnittsweise längs der Linearführung (L, LA, L1, 
L2) erstreckt ist.

6. Beschattungsvorrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Seilantriebsys-
tem (12, 12a, 12b) für jede Seilzuganordnung (15, 
16; 15a, 16a; 15b, 16b) jeweils wenigstens eine 
Seiltrommel (17, 18; 17a, 18a; 17b, 18a) aufweist, 
auf der ein Zugseil der Seilzuganordnung (15, 16; 
15a, 16a; 15b, 16b) auf- und abwickelbar gehalten 
ist.

7. Beschattungsvorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass den Seiltrommeln 
(17, 18; 17a, 18a; 17b, 18b) wenigstens ein Elektro-
motor (19, 19a, 19b) zum Antreiben der Seiltrom-
meln (17, 18; 17a, 18a; 17b, 18b) zugeordnet ist.

8. Beschattungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass als Zwangssteuerglied (20, 20a) ein Dreh-
schubgelenk vorgesehen ist.

9. Beschattungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wickelwelle (23, 23a, 23b) in Aufwi-
ckelrichtung permanent durch eine Wickelfeder (4, 
4a, 4b) drehmomentbeaufschlagt ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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